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(57) Hauptanspruch: Halterahmen (1), in welchen Steckver-
bindermodule (19) einsetzbar sind, wobei der Halterahmen
(1) aus zwei miteinander verbindbaren Hälften (4, 5), einer
ersten Hälfte (4) und einer zweiten Hälfte (5), besteht, wobei
die Hälften (4, 5) in zumindest zwei Positionen zueinander
ausrichtbar sind,
wobei die erste Hälfte (4) zumindest einen Gelenkkopf (2)
aufweist und die zweite Hälfte (5) zumindest eine dazu pas-
sende Gelenkaufnahme (3) aufweist, wobei der Gelenkkopf
(2) der ersten Hälfte (4) in die Gelenkaufnahme (3) der zwei-
ten Hälfte (5) eingreifbar ist und dadurch eine gelenkige Ver-
bindung der Hälften (4, 5) bereitgestellt ist,
wobei an dem Gelenkkopf (2) ein Gelenkarm (6) angeformt
ist, wobei der Gelenkarm (6) mit der ersten Hälfte (4) verbun-
den ist dadurch gekennzeichnet,
- dass an dem Gelenkarm (6) eine Pressnase (7) angeformt
ist
- dass die zweite Hälfte (5) an einer Stirnseite (11) zwei Mul-
den (9, 10) aufweist
- dass die Pressnase (7) in die zwei Mulden (9, 10) aufnehm-
bar ist,
- so dass die Hälften (4, 5) in zumindest zwei Positionen, eine
offene Position und eine geschlossene Position, zueinander
fixierbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Halterah-
men für Steckverbindermodule nach dem Oberbegriff
des unabhängigen Anspruchs 1.

[0002] Derartige Halterahmen dienen zur Halterung
von Steckverbindermodulen, wobei der Halterahmen
mit verschiedenen Steckverbindermodulen bestückt
und anschließend in ein Steckverbindergehäuse ein-
gesetzt und mit diesem verschraubt wird. Dabei muss
der Halterahmen mechanisch stabil sein, um den auf-
tretenden Steck- und Ziehkräften beim Zusammenfü-
gen bzw. Trennen der Steckverbindung standhalten
zu können.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 19 707 120 C1 ist ein Halterah-
men für Steckverbindermodule bekannt. Der Halter-
ahmen besteht aus zwei Hälften, die über ein Gelenk
miteinander verbunden sind. In Ausnehmungen der
Seitenflächen der jeweiligen Hälfte greifen Rastha-
ken der Steckverbindermodule ein. Das Gelenk be-
ziehungsweise die endseitigen Gelenke sind in den
Befestigungsenden des Halterahmens angeordnet.
Beim Aufschrauben des Halterahmens auf eine Be-
festigungsfläche richten sich die Rahmenteile derart
aus, dass die Seitenteile des Halterahmens recht-
winklig zur Befestigungsfläche ausgerichtet sind. Da-
durch sind die Steckverbindermodule im Halterah-
men fixiert.

[0004] Der Halterahmen der DE 19 707 120 C1 be-
sitzt keine eindeutig definierte offene Stellung zur Be-
stückung des Halterahmens mit Steckverbindermo-
dulen. Daraus folgt gelegentlich eine etwas sperrige
Montage, insbesondere bei ungeübten Personen.

[0005] Bei erfolgreicher Bestückung des Halterah-
mens mit Steckverbindermodulen muss dieser in ei-
nen geschlossen Zustand beziehungsweise in eine
geschlossene Position gebracht werden, damit die
Steckverbindermodule fixiert sind. Für den geschlos-
senen Zustand des Halterahmens des Standes der
Technik gibt es keinen fixierten geschlossenen Zu-
stand, so dass sich der Halterahmen versehentlich
öffnen kann, wodurch die Module aus ihrer Veranke-
rung fallen können.

[0006] Durch eine reine gelenkige Verbindung be-
steht kein definierter elektrischer Kontakt zwischen
den Hälften des Halterahmens. Dadurch kann der
Halterahmen zu Erdungszwecken nicht benutzt wer-
den.

[0007] Die CN 204 205 152 U zeigt einen Halterah-
men, der aus zwei Hälften besteht, die gelenkig mit-
einander verbunden sind. Die Hälften können - zum
Bestücken des Halterahmens mit Steckverbindermo-

dulen - in eine offene Winkelstellung gebracht wer-
den. Hierbei muss gegen die Kraft einer Feder gear-
beitet werden. Die Rückstellkraft der Feder zieht die
Hälften 1, 2 nach der Bestückung wieder in eine ge-
schlossene Position zurück.

[0008] Die CN 201 656 162 U zeigt einen Halterah-
men, der aus zwei Hälften besteht, die linear über
eine Feder miteinander verbunden sind. Die Hälf-
ten können - zum Bestücken des Halterahmens mit
Steckverbindermodulen - linear in eine offene Stel-
lung gezogen werden. Hierbei muss gegen die Kraft
einer Feder gearbeitet werden. Die Rückstellkraft der
Feder zieht die Hälften nach der Bestückung wieder
in eine geschlossene Position zurück.

[0009] Das Arbeiten gegen die Feder macht den Be-
stückungsprozess des Halterahmens schwierig, da
einerseits die Hälften händisch fixiert werden müssen
und gleichzeitig die Steckverbindermodule eingesetzt
werden müssen.

[0010] Die DE 20 2012 103 360 U1 zeigt einen Halte-
rahmen, der aus zwei Hälften besteht, die durch eine
Linearverschiebung der einen Rahmenhälfte relativ
zur anderen Rahmenhälfte miteinander in zwei ver-
schiedenen Raststellungen verrastbar sind. Durch ei-
nen linear geöffneten Halterahmen können die Steck-
verbindermodule beim Bestücken jedoch hindurchfal-
len.

Aufgabenstellung

[0011] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin ei-
nen Halterahmen vorzuschlagen der einfach hand-
habbar und vielseitig einsetzbar ist.

[0012] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0014] Der erfindungsgemäße Halterahmen ist da-
für vorgesehen Steckverbindermodule aufzuneh-
men. Anschließend wird der Halterahmen in ein
Steckverbindergehäuse eingebaut beziehungsweise
an eine Wandfläche, beispielsweise einer Maschine,
angeschraubt.

[0015] Der Halterahmen besteht aus zwei miteinan-
der verbindbaren Hälften. Jede dieser Hälften weist
eine Seitenfläche und eine Stirnfläche aus. Die bei-
den Hälften definieren in etwa in ihrem Kontakt-
bereich eine Trennungsebene, die parallel zu den
Längsseiten der Hälften verläuft.

[0016] Die Hälften sind in zumindest zwei Positionen
zueinander ausrichtbar. In der Regel wird die Aus-
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richtbarkeit durch eine gelenkige Verbindung reali-
siert, die weiter unten noch näher beschrieben ist.

[0017] Der Halterahmen weist zumindest ein Fixie-
rungsmittel auf und die Hälften sind über das zumin-
dest eine Fixierungsmittel in zumindest zwei Positio-
nen zueinander, eine offene Position und eine ge-
schlossene Position, fixierbar. In der offenen Position
kann der Halterahmen mit Steckverbindermodulen
bestückt werden. In der geschlossenen Position sind
die Steckverbindermodule im Halterahmen fixiert und
können, beispielsweise beim Einbau des Halterah-
mens in ein Steckverbindergehäuse, nicht mehr ver-
rutschen oder hinausfallen.

[0018] Mit offener Position ist gemeint, dass die Hälf-
ten entlang der Trennungslinie in einen Winkel α un-
gleich 180° zueinander stehen. Vorzugsweise liegt
der Winkel zwischen 130° bis 170°. Ein Winkel zwi-
schen 155° und 165° hat sich als besonders vorteil-
haft erwiesen. In dieser Winkelstellung der Hälften
können die Steckverbindermodule besonders leicht
in den Halterahmen eingelegt werden. In der ge-
schlossenen Position nehmen die Hälften einen Win-
kel von etwa 180° beziehungsweise genau 180° zu-
einander ein. Die Hälften stehen also in der geschlos-
senen Position parallel zueinander.

[0019] Vorteilhafterweise weist der Halterahmen
endseitig jeweils einen Drehpunkt auf, wobei die Ver-
bindungslinie der Drehpunkte eine Drehachse bildet,
die parallel zu den Seitenflächen der Hälften verläuft.
Entlang der Drehachse können die Hälften des Hal-
terahmens gedreht und zueinander ausgerichtet wer-
den. Die Drehpunkte werden in der Regel von einem
Gelenkkopf gebildet, der in einer passenden Gelenk-
aufnahme geführt wird und•weiter unten noch näher
beschrieben ist.

[0020] Die erste Hälfte des Halterahmens weist zu-
mindest einen Gelenkkopf auf und die zweite Hälfte
weist zumindest eine dazu passende Gelenkaufnah-
me auf. Der Gelenkkopf der ersten Hälfte ist in die
Gelenkaufnahme der zweiten Hälfte eingreifbar, wo-
durch eine gelenkige Verbindung der Hälften bereit-
stellbar ist. Durch die gelenkige Verbindung sind die
Hälften des Halterahmens zueinander ausrichtbar.

[0021] Alternativ kann die erste Hälfte zwei Gelenk-
köpfe aufweisen, die in der Regel an den jeweiligen
Stirnseiten der Hälfte angeordnet sind. Die zweite
Hälfte weist dann zwei dazu passende Gelenkauf-
nahmen auf, in welche die Gelenkköpfe der ersten
Hälfte eingreifbar sind. Zwei endseitige Gelenke ver-
leihen der gelenkigen Verbindung mechanische Sta-
bilität.

[0022] Erfindungsgemäß ist an dem Gelenkkopf ein
Gelenkarm oder es ist an den Gelenkköpfen jeweils
ein Gelenkarm angeformt. Der Gelenkarm ist oder die

Gelenkarme sind mit der ersten Hälfte verbunden be-
ziehungsweise daran angeformt. An dem Gelenkarm
oder an den Gelenkarmen ist jeweils eine Pressnase
angeformt.

[0023] Erfindungsgemäß weist die zweite Hälfte
zwei Mulden im Bereich beziehungsweise in der Nä-
he der Gelenkaufnahme oder jeweils zwei Mulden
im Bereich beziehungsweise in der Nähe der jeweili-
gen Gelenkaufnahmen auf. Die Pressnase ist in die
zwei Mulden oder die Pressnasen sind in die jeweils
zwei Mulden einpressbar, wodurch die Hälften in zu-
mindest zwei Positionen, eine offene Position und ei-
ne geschlossene Position, zueinander fixierbar sind.
Hierdurch wird eine zuverlässige Fixierung des Ge-
lenkrahmens in zwei Positionen, eine offene und eine
geschlossene Position, erreicht. Die hierfür benötig-
ten technischen Mittel sind direkt an den Hälften des
Gelenkrahmens angeformt, so dass der hier vorge-
schlagene Halterahmen, im Vergleich zum Stand der
Technik, keinerlei weitere Bauteile benötigt und den-
noch weitere Vorteile bietet. Die hier vorgeschlagene
Lösung ist einfach und kostengünstig zu realisieren.

[0024] Die oben beschriebene Fixierung arbeitet mit
einer so genannten Übermaßpressung und ist daher
besonders zuverlässig.

[0025] Vorzugsweise sind die Hälften aus einem me-
tallischen Material gefertigt. In einem geschlossenen
Zustand stehen die Hälften in einen elektrisch leiten-
den Kontakt zueinander. Dadurch kann der Gelen-
krahmen auch zu Erdungszwecken eingesetzt wer-
den.

[0026] Bei der vorliegenden Erfindung werden die
Begriffe offener oder geschlossener Zustand und of-
fene oder geschlossene Position synonym verwen-
det.

Figurenliste

[0027] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im Folgenden
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines
Halterahmens,

Fig. 2 einen Ausschnitt eines Gelenks eines Hal-
terahmens in einer offenen Position,

Fig. 3 einen Ausschnitt eines Gelenks eines Hal-
terahmens in einer geschlossenen Position,

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines of-
fenen Halterahmens,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines
geschlossenen Halterahmens,
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Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines
mit Steckverbindermodulen bestückten Halter-
ahmens und

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung eines
Steckverbindermoduls.

[0028] Die Figuren enthalten teilweise vereinfach-
te, schematische Darstellungen. Zum Teil werden für
gleiche, aber gegebenenfalls nicht identische Ele-
mente identische Bezugszeichen verwendet. Ver-
schiedene Ansichten gleicher Elemente könnten un-
terschiedlich skaliert sein.

[0029] Die Fig. 1 zeigt einen Halterahmen 1 in einer
geschlossenen Position.

[0030] Der Halterahmen 1 besteht im Wesentlichen
aus zwei Hälften 4, 5, die über ein Gelenk 2, 3 mit-
einander verbunden sind. Eine Hälfte 5 weist dazu
an den jeweiligen Stirnseiten einen Gelenkkopf 2, 2'
auf, der in eine dafür vorgesehene Gelenkaufnahme
3, 3' der gegenüberstehenden Hälfte 4 eingreift. Man
spricht hier von einer gelenkigen Verbindung der bei-
den Hälften 4, 5 des Halterahmens 1.

[0031] In den Fig. 2 und Fig. 3 wird ein vergrößer-
ter Ausschnitt im Bereich eines Gelenks 2, 3 des Hal-
terahmens 1 dargestellt. Die endseitig vorgesehenen
Gelenkköpfe 2, 2' sind jeweils über einen Gelenkarm
6, 6' an den jeweiligen Hälften 4, 5 angeformt. An den
jeweiligen Gelenkarmen 6, 6' ist jeweils eine so ge-
nannte Pressnase 7, 7' angeformt. Der Gelenkkopf 2,
2', der Gelenkarm 6, 6' und die Pressnase 7 bilden
zusammen in etwa die Form eines flachen Kegels.

[0032] Die zweite Hälfte 5 des Halterahmens 1 bildet
im Bereich der gelenkigen Verbindung jeweils zwei
Mulden 9, 9 , 10, 10' aus. Insgesamt sind demnach
vier solcher Mulden, jeder Seite umfasst zwei, an der
zweiten Hälfte 5 vorgesehen. Die oben beschriebe-
nen, am ersten Halterahmen 4 angeformten, Press-
nasen können in die jeweils zwei Mulden 9, 9', 10,
10' eingreifen beziehungsweise sind darin einpress-
bar. Dadurch sind die Hälften 4, 5 in zumindest zwei
Positionen, eine offene Position (Fig. 2) und eine ge-
schlossene Position (Fig. 3), zueinander fixierbar.

[0033] Jede Stirnseite 11, 12 des Halterahmens 1
weist zwei Mulden, eine erste Mulde 9 und eine zwei-
te Mulde 10, im Bereich der gelenkigen Verbindung
auf. In die jeweiligen Muldenpaare 9, 10 können die
oben erwähnten Pressnasen 7, 7' eingreifen. Befin-
den sich die Pressnasen 7, 7' in der ersten Mulde 9 ist
der Halterahmen 1 in einer offenen Position fixiert und
kann mit Steckverbindermodulen 19 bestückt wer-
den. Befinden sich die Pressnasen 7, 7' in der zweiten
Mulde 10 ist der Halterahmen 1 in der geschlossenen
Position fixiert, so dass die Steckverbindermodule 19
nicht mehr rausfallen und/oder verrutschen können.

[0034] Die offene und geschlossene Position wird
durch Anschläge im Halterahmen 1 gesichert. Die
zweite Hälfte 5 weist endseitig jeweils einen ersten
Anschlag 13 und einen zweiten Anschlag 14 auf. Der
Gelenkrahmen 6 der ersten Hälfte 4 weist dazu korre-
spondierende Anschläge, einen ersten Anschlag 15
und einen zweiten Anschlag 16 auf.

[0035] Die oben erwähnten Anschläge sind jeweils
einer Hälfte 4, 5 des Halterahmens 1 zugehörig und
stellen jeweils eine Endposition in der Ausrichtung
des Halterahmens 1 dar. Liegt der erste Anschlag 13
der zweiten Hälfte 5 am ersten Anschlag 15 der ers-
ten Hälfte 4 an, so befindet sich der Halterahmen 1 im
geschlossenen Zustand. Liegt der zweite Anschlag
14 der zweiten Hälfte 5 am zweiten Anschlag 16 der
ersten Hälfte 4 an, so befindet sich der Halterahmen
1 im offenen Zustand beziehungsweise in der offenen
Position.

[0036] Der Halterahmen 1 weist eine Erdungsbuch-
se 24 auf, in welche ein Stift (nicht gezeigt) eines ge-
genüberliegenden Halterahmens (nicht gezeigt) ein-
greifen kann.

[0037] Steckverbindermodule 19 sind seit langem
bekannt und beispielsweise in der DE 19 707 120 C1
beschrieben. Die Steckverbindermodule 19 sind mit
vorstehenden, etwa rechteckförmigen Halterungsmit-
teln 20 und federelastischen Rasthaken 21 versehen.
In den Seitenteilen 22 der Hälften 4, 5 sind als allseitig
geschlossene Öffnungen ausgebildete Ausnehmun-
gen 23 vorgesehen, in die die Halterungsmittel 20
beim Einfügen der Steckverbindermodule 19 in den
Halterahmen 1 eintauchen.

[0038] In Fig. 4 ist der Halterahmen 1 in einer offe-
nen Position gezeigt. Die endseitigen Pressnasen 7,
7' greifen in die jeweilige erste Mulde 9, 9' der zwei-
ten Hälfte 5 ein. In dieser Position kann der Halter-
ahmen 1 mit Steckverbindermodulen 19 (Fig. 7) be-
stückt werden.

[0039] In den Fig. 5 und Fig. 6 ist der Halterahmen 1
in einer geschlossenen Position dargestellt. Die end-
seitigen Pressnasen 7, 7' greifen in die jeweilige zwei-
te Mulde 10, 10' der zweiten Hälfte 5 ein. In dieser
Position können die im Halterahmen 1 eingebrach-
ten Steckverbindermodule 19 nicht mehr verrutschen
und/oder herausfallen.

[0040] Beim dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist am Halterahmen 1 endseitig jeweils eine
Pressnase 7, 7', also insgesamt zwei Pressnasen,
vorgesehen. Es würde aber auch ausreichen, nur an
einer Stirnseite 11 des Halterahmens 1 eine Press-
nase 7, 7' vorzusehen und die andere Stirnseite 12
mit einem klassischen Gelenk zu belassen.
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[0041] Der Kern der Erfindung bezieht sich auf einen
Halterahmen 1, in welchen Steckverbindermodule 19
einsetzbar sind, wobei der Halterahmen 1 aus zwei
miteinander verbindbaren Hälften 4, 5 besteht, wobei
die Hälften 4, 5 in zumindest zwei Positionen zuein-
ander ausrichtbar sind, wobei der Halterahmen 1 zu-
mindest ein Fixierungsmittel aufweist und wobei die
Hälften 4, 5 über das zumindest eine Fixierungsmit-
tel in zumindest zwei Positionen zueinander fixierbar
sind. An der ersten Hälfte 4 zumindest eine Press-
nase 7, vorzugsweise jedoch zwei Pressnasen 7, 7',
angeformt ist/sind. Die zweite Hälfte 5 weist an einer
Stirnseite 11 zwei Mulden 9, 10 oder an beiden Stirn-
seiten 11, 12 jeweils zwei Mulden 9, 9', 10, 10' auf und
die Pressnase 7 ist in die zwei Mulden 9, 10 oder die
Pressnasen 7, 7' sind in die jeweils zwei Mulden 9, 9',
10, 10' einpressbar, wodurch die Hälften 4, 5 in zu-
mindest zwei Positionen, eine offene Position und ei-
ne geschlossene Position, zueinander fixierbar sind.

Bezugszeichenliste

1 Halterahmen

2 , 2' Gelenkkopf

3 , 3' Gelenkaufnahme

4 Erste Hälfte

5 Zweite Hälfte

6 , 6' Gelenkarm

7 , 7' Pressnase

8  

9 Erste Mulde

10, 10' Zweite Mulde

11 Stirnseite

12 Stirnseite

13 Erster Anschlag (an der zweiten
Hälfte)

14. Zweiter Anschlag (an der zweiten
Hälfte)

15. Erster Anschlag (an der ersten
Hälfte)

16. Zweiter Anschlag (an der ersten
Hälfte)

19. Steckverbindermodul

20. Halterungsmittel

21. Rasthaken

22. Seitenflächen

23. Ausnehmung

24. Erdungsbuchse

Patentansprüche

1.  Halterahmen (1), in welchen Steckverbindermo-
dule (19) einsetzbar sind, wobei der Halterahmen (1)
aus zwei miteinander verbindbaren Hälften (4, 5), ei-
ner ersten Hälfte (4) und einer zweiten Hälfte (5), be-
steht, wobei die Hälften (4, 5) in zumindest zwei Po-
sitionen zueinander ausrichtbar sind,
wobei die erste Hälfte (4) zumindest einen Gelenk-
kopf (2) aufweist und die zweite Hälfte (5) zumindest
eine dazu passende Gelenkaufnahme (3) aufweist,
wobei der Gelenkkopf (2) der ersten Hälfte (4) in die
Gelenkaufnahme (3) der zweiten Hälfte (5) eingreif-
bar ist und dadurch eine gelenkige Verbindung der
Hälften (4, 5) bereitgestellt ist,
wobei an dem Gelenkkopf (2) ein Gelenkarm (6) an-
geformt ist, wobei der Gelenkarm (6) mit der ersten
Hälfte (4) verbunden ist dadurch gekennzeichnet,
- dass an dem Gelenkarm (6) eine Pressnase (7) an-
geformt ist
- dass die zweite Hälfte (5) an einer Stirnseite (11)
zwei Mulden (9, 10) aufweist
- dass die Pressnase (7) in die zwei Mulden (9, 10)
aufnehmbar ist,
- so dass die Hälften (4, 5) in zumindest zwei Positio-
nen, eine offene Position und eine geschlossene Po-
sition, zueinander fixierbar sind.

2.  Halterahmen (1) nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halterahmen (1) endseitig
jeweils einen Drehpunkt aufweist, wobei die Verbin-
dungslinie der Drehpunkte eine Drehachse bildet, die
parallel zu den Seitenflächen (22) der Hälften (4, 5)
verläuft.

3.  Halterahmen (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche dadurch gekennzeichnet,
- dass die erste Hälfte (4) zwei Gelenkköpfe (2, 2')
aufweist, die an den jeweiligen Stirnseiten (11, 12)
der ersten Hälfte (4) angeordnet sind und
- dass die zweite Hälfte (5) zwei Gelenkaufnahmen
(3, 3') aufweist, in welche die Gelenkköpfe (2, 2') der
ersten Hälfte (4) eingreifbar sind.

4.  Halterahmen (1) nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass an den Gelenkköp-
fen (2, 2') jeweils ein Gelenkarm (6, 6') angeformt ist,
wobei die Gelenkarme (6, 6') mit der ersten Hälfte (4)
verbunden sind.

5.  Halterahmen (1) nach vorstehendem Anspruch
dadurch gekennzeichnet, dass an den Gelenkar-
men (6, 6') jeweils eine Pressnase (7, 7') angeformt
ist.

6.    vorstehendem Anspruch dadurch gekenn-
zeichnet,
- dass die zweite Hälfte (5) an beiden Stirnseiten (11,
12) jeweils zwei Mulden (9, 9', 10, 10') aufweist und
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- dass die Pressnasen (7, 7') in die jeweils zwei Mul-
den (9, 9', 10, 10') aufnehmbar sind,
- so dass die Hälften (4, 5) in zumindest zwei Positio-
nen, eine offene Position und eine geschlossene Po-
sition, zueinander fixierbar sind.
7. Halterahmen (1) nach einem der Ansprüche 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Pressnasen
(7, 7') in jeweils eine der jeweils zwei Mulden (9, 9',
10, 10') einpressbar sind.
8. Halterahmen (1) nach einem der vorstehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Hälften
(4, 5) aus einem metallischen Material bestehen und
in einem geschlossenen Zustand in einen elektrisch
leitenden Kontakt zueinander stehen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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